
13. April 1971 

Bekanntmachung 

Betr.: Änderung_ der Neufassung des Bebauungsplanes "Kirchgegnne" 
der Gemeinde Ellerstadt 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ellerstadt hat die Änderung 

der Neufassung des Bebauungsplanes "Kirchgewanne" am 25.11.1970 

beschlossen, 
Die Änderung des Bebauungsplanes "Kirchgewanne" verläuft entlang 

der Südseite des Grundstücks Plan-Nr. 2086 (Anwesen Denzer) in 

südlicher Richtung (ca. 46 m) bis zur Planstraße E. Im Osten 
wird die Änderung durch die Bruchstraße begrenzt. Im Vesten ver­ 

läuft die Anderung in der Verlängerung der Westseite des Grund­ 

stücks Plan-Nr. 2086 in südlicher Richtung bis zur Planstraße E. 

Die Grundstücksnachbamn haben gemäß } 13 Abs. 1 BBauG ihr Ein­ 
Verständnis erteilt. 
Die Änderung der Neufassung des Bebauungsplanes "Kirchgewanne" 
liegt in der Zeit 

vom 28. April 1971 bis 28. Mai 1971 

bei der Gemeindeverwaltung während den Dienststunden öffentlich 
aus, 

Ellenstadt, den 13. April 1971 
Gemeindeverwaltung: 

gez. Hammel 
Bürgermeister 

Angeschlagen an n Anschlagtafeln und an den An chla@brettern 
an 13, pr11 1971 
Aushangfrist 1 Woche von 14. A4pi1 1971 bis 20 Apr1 1971 
Bekanntmachung bgirkt am 20. April 1971. 
Wochenfrist von 2 April 1971 is 27. April 1971 

Ellerstdt, den 28, Mai 1971 
Geneindeerwa1tune+ 

llitt 
Bürg·rmeist.r 


